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6. Maßnahmenkatalog

6.2. Notwendige Erhaltungs- und ggf.
Wiederherstellungsmaßnahmen

6.2.1 Erhaltung der natürlichen Ufer- und Küstendynamik durch
Verzicht auf bauliche Eingriffe (nicht dargestellt)
6.2.2 Verbot der mechanischen Strandräumung vor der Steilküste
(nicht dargestellt)

6.3 Weitergehende Entwicklungsmaßnahmen
6.3.1 Naturnahe Waldentwicklung

6.3.2 keine weitere Intensivierung der bisherigen Strandnutzungen
vor der Steilküste (nicht dargestellt)

#* 6.3.3 Besucherinformation FFH-Gebiet

#* 6.3.4 Besucherinformation Uferschwalbe

6.4. Sonstige Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

6.3.5/6.4.3 Pufferzone zu angrenzenden Flächen (10m/15m)

! ! ! 6.4.1 Abzäunung von Beständen der Salzmiere

6.4.2 Verbot der Verwendung fliegender Objekte vor der Steilküste (nicht
dargestellt)
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6.1 Bisher durchgeführte Maßnahmen
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